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REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den .......... ~ .. 1.~ ...... A.~g~~.~ ................... 197.§. 

.. FUR SOZIALE VERWALTUNG 
Stubcnring t 
Telephon 57 56 55 

Zl. 300037/22-1/76 

B e a n t w 0 r tun g 
======================= 

ssq. lAB 

1976 .. os.,. 1 8 
. zu 581/J 

der Anfrage der Abgeord..lJ.eten Dro Blenk und Genossen 
(Nr.587/J) an den Herrn Bundesminister für soziale Ver­
waltung betreffend Umschulung von Arbeitskräften im 

Bereich der verstaatlichten Industrie 

Zunächst möchte ich klarstellen, daß es sich bei den 
spezifischen beschäftigungspolitischen Maßnahmen der 
Arbeit smarktverwaltung , auf die sich die Anfragesteller 
in ihrer Anfrage beziehen,um Schulungsmaßnahmen ent­
sprechend einem vom Beirat für Arbeitsmarktpolitik ge-
nehmigten Konzept~. . sogenannte Auffangschulungen~ 
handelt, die als konstruktive Alternative zu Kurzarbeit 
oder Arbeitslosigkeit abgehalten werdeno 

Die Frage 1 
"'Wie hoch war die Zahl der im Rahmen der Arbeitsmarkt­
förderungspolitik unterstützten, auf Umschulung befindlichen 
Arbeitskräfte der österreichischen Wirtschaft 

a) am 1 .. 901975 
b) sm 105 .. 1976 11 

beantworte ich wie folgt: 

Aufgrund der Organisation der Auffangschulung läßt sich die 
Zahl der in Schulung befindlichen Arbeitskräfte immer nur 
für einen bestimmten Zeitraum, nicht jedoch für einen Stich­
tag angebeuo So befanden sich 
im September 1975 30942, 
im Mai 1976 10707 Arbeitskräfte in Schulungo 
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Die Fra.ge 2 
"Wie verteilen sich die Umzuschulenden auf 
a) verstaatlichte Industrie 
b)Privatindustrie 
c) sonstige Wittschaftsbereiche" 

beantworte ich wie folgt: 

Von den im genannten Zeitraum (September 1975) in Schulung 
befindlichen Arbeitskräften waren 2.589 der verstaatlichten 
Industrie und 10353 der Privat industrie einbezogen .. 

Im Mai 1976 waren es 10656 Arbeitskräfte der verstaatlichten 
und 51 der privaten Industrie" 

Wie diese Zahlen zeigen und wie bereits in Beantwortung 
einer Anfrage der Abgeordneten Dipl.Ingo Hanreich und 
Genossen (Nro 301/J) ausgeführt, verteilen sich die 
- im übrigen in jedem Einzelfall vom Beirat für Arbeits­
marktpolitik gebilligten - Auffangschulungen auf die ver­
staatlichte und die private Industrie. 

Die Frage 3 
"Wie ho.ch ist der Betrag,· der ausMitteln der Arbei tsmarkt­
förderung im Jahre 1975 für Umschulung ausgeworfen wurde, 
und zwar 
a) für Arbeitnehmer der verstaatlichten Industrie 
b) für Arbeitnehmer der Privatindustrie 
c) für sonstige Bereiche der 'Wirtschaft" 

beantl'Torte ich wie folgt: 

Im Jahre 1975 wurden für 'abgehaltene Auffangschulungen in der 
verstaatlichten Industrie ca o 19,5 Mill .. S, in der 
privaten Industrie ca" 18,7 11 aufgewendet 0 

Da die jeweils in der Frage 2 und Frage 3 zugrundegelegten 
Bezugszeiträume nicht gleich sind, wäre darauf hinzuweisen, 
daß sich aus dem Vergleich dieser Zahlen keine Schlüsse über 
die Schulungskc,st·en je Arbeitskraft ziehen lassen .. 
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Zur Frage 4 
"Wie schinen diese in Umschulung befindlichen Arbeitskräfte 
in der Arbeitsmarktstatistik auf 
a) als Beschäftigt-e 
b) als Arbeitslo-s:e 11 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Die in solche Schulungsmaßnahmen einbezogenen Arbeitskräfte 
scheinen in der Statistik naturgemäß und mit Recht als 
Beschäftigte auf .. Denn ihnen,während einer Zeit geringerer 
Arbeitsauslastung ihren Arbeitsplatz und d.amit ihre gesicherte 
Existenzgrundlage zu erhalten~istja nicht nur ein wichtiger 
Gesichtspunkt dieser" Maßnahme - der zweite ist 9 diese Ze~tzu 
Verbesserung b eru.:fli eh nützlicher Qualifikationen zu nutzen - , 
sondern auch ihr Ergebniso Für den einzelnen Arbeitnehmer 
ändert sich nicbts.,Er bezieht sein Entgelt weiter 9 die 
sozialrechtlichen Ansprüche bleiben gewahrt und er steht 
weiter im geordneten Arbeitslebeno Hingegen besteht ke:ir:erlei 
Anlaß, diese Arbeitskräfte als arbeitSbs zu zählen: Sie sind 
weder arbeitslos noch arbeitsuchend und beziehen keine der 
Leistungen des A~VGo Daran ändert auch der Umstand nichts~ daß 
der Arbeitstag eines Dienstnehmers, der in eine Schulungs­
maßnahme einbezogen wurde~ zeitweiso statt der Arbeit im 

herkömmlichen Sinn. dem Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten 
gewidmet ist, die er künftig in seiner Arbeit anwenden kanno 
Das nimmt nur eine Ent\ldcldung vorweg$ die in Zukunft eine 
immer größere Roll.e spielen wird: nämlich die Möglichkeit, 
"'Jährend des ganzen ..t1..rbeitslebens zwischen Phasen des Erwerbes 
-von Qualifikatio.ncn und ihrer Verwertung in der Arbeit, zu 
wechselno Daß d.ie österreichische Bundesregierung die Situation 
des Winters 1975/16 dazu benützt hat~ für die Realisierung 
dieses Gedankens i.n Österreich erstmals f'littel zur Verfügung 
zu stellen 9 stellt ihre Aufgeschlossenheit für zukunftweisende 
Entwicklungen und ihre Entschlossenheit unter Beweis, von 
der Vollbeschäftigung nicht nur zu reden~sondern für sie auch 
alles in ihrer Macht stehende zu tuno Daß ihr der Erfolg recht 
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gegeben hat, kann heute als allgemein anerkannt gelten und 
bedarf keines weiteren Beweises. 
Ende Juli 1975 hat der Gesamtstand der Beschäftigten 
2,676 .. 646 betragen; zum gleichen Zeitpunkt 1976 "raren es 
mit 2,713.502 um 36.856 mehr ... Desgleichen cha.rakterisiert 
der Rückgang der Arbeitslosen von4.'t53 auf insgesamt 
310849 - das bedeutet eine äußerst niedrige A~beitslosen­
rate von 1,2 % - die günstige Beschäftiglli~gssituation • 
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